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ELGA – der gläserne elektronische Patient?

Von der ÖÄK wurde der Entwurf eines Bundesgesetzes
mit dem ein Gesundheitstelematikgesetz 2011 erlassen
werden soll übermittelt. Hinter dieser offiziellen Be -
zeichnung verbergen sich die vieldiskutierte elektroni-
sche Gesundheitsakte ELGA und viele offene Fragen.

Artikel 7 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über
die Organisation und Finanzierung des Gesund heits -
wesens verpflichtet den Bund und die Länder, Ge -
sund heitstelematik zur qualitativen Verbesserung der
Versorgung und der Nutzung ökonomischer Potentiale
einzusetzen. Als Ausfluss dieser Verpflichtung entstand
der Entwurf des ELGA-Gesetzes, mit dem die elektro-
nische Gesundheitsakte in Österreich etabliert wer-
den soll. Wenn auch gute Gedanken in diesem Ent -
wurf enthalten sind, bietet er doch ein breites Feld an
Regelungen, an denen Kritik zu üben ist.
Der Gesetzesentwurf hebt an positiven Aspekten her-
vor:
• Stärkung der Patientenrechte

Dem Patienten wird die generelle Teilnahme an EL-
GA ermöglicht, aber auch eine Teilnahme an einzel -
nen Modulen (z.B.: e-Medikation). Besteht der
Wunsch gar nicht an ELGA teilzunehmen, kann der
Patient der Teilnahme jederzeit widersprechen.
Auch ist es möglich, nur einzelne Befunde oder
Medi kationen nicht in ELGA frei zu geben.

• Verbesserungen der Qualität und Effizienz der Ver -
sorgung
Im Mittelpunkt steht hier die rasche Weitergabe von
patientenbezogenen Informationen zur Ge währ leis -
tung einer möglichst unterbrechungsfreien Fort füh -
rung der medizinischen Versorgung durch die Ein -
richt ung einer nationalen Infrastruktur zur Daten über -
mitt lung. Durch die Verbesserung der Ent schei dungs -
 grund lagen soll auch die Sicherheit diagnostischer
und therapeutischer Maßnahmen erhöht werden. 
Die Darstellung der qualitativen Effekte erfolgt an-
hand des Beispiels der e-Medikation. Dem Arzt soll
ein elektronisches Werkzeug zur Darstellung des ak-
tuellen Medikationsstatus des Patienten in die Hand
gegeben werden. Um die Vollständigkeit zu ge-
währleisten, werden auch relevante OTC-Präparate
(Over-The-Counter) erfasst um unerwünschte
Wechselwirkungen minimieren zu können.

• Schutz der Gesundheitsdaten

Aus diesen positiv dargestellten Auswirkungen und
Zielsetzungen ergeben sich jedoch verschiedene
Kritikpunkte, die im Folgenden dargestellt werden
sollen:

• In ELGA werden alle Patienten automatisch anläss-
lich des ärztlichen Erstkontaktes aufgenommen. Falls
ein Patient das nicht wünscht muss er ausdrücklich
widersprechen. Dies birgt insofern ein Problem, als
nur eine Opt-In Regelung den datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen gerecht wird. Durch das vor-
gesehene Opt-Out wird das Selbst bestimmungs -
recht der Pa tien ten eingeschränkt.

• Es sind ALLE Patienten anlässlich des Erstkontaktes

aufzunehmen. Über die Aufnahme in ELGA sind die
Patienten vom Arzt aufzuklären. Das bedeutet, dass
auch fremdsprachige Touristen aufzunehmen
wären. Der Sinn einer solchen Patientenaufnahme
bleibt dahingestellt. Das praktisch bedeutsame
Prob lem wird in diesem Zusammenhang die Auf -
klärung des Patienten darstellen, da sprachliche
Barrieren oft nicht zu überwinden sein werden.
Aus dieser neuen Aufklärungs- und Dokumentations -
ver pflichtung resultiert auch ein gesteigerter
Personal-, Arbeits- und Organisationsaufwand, der
von den Ärzten zu tragen sein würde. Eine entspre-
chende Abgeltung ist nicht vorgesehen.

• Allgemein lässt der Gesetzesentwurf eine Regelung
zur Kostentragung vermissen.

• Durch die Einführung von ELGA kommt es zu einer
Haftungsverschärfung für Ärzte und Krankenhäuser,
da sie verpflichtet sind, anlässlich jeder Behandlung
in ELGA Einsicht zu nehmen und die Daten zu ver-
wenden. Dies wirft ein Problem auf, wenn die Daten
aufgrund eines Widerspruches im Einzelfall unvoll-
ständig sind, denn der Arzt muss sich ein Wissen un-
terstellen lassen, das er nicht haben konnte. Eine de-
taillierte Regelung im Gesetzesentwurf fehlt.

• Der Entwurf sieht die verpflichtende Teilnahme aller
Gesundheitsdiensteanbieter vor, es sei denn dass sie
über keine Einrichtungen der Informations- und
Kommunikationstechnologie verfügen. Bedenklich
ist einerseits die Zwangsbeglückung mit einem neu-
en und unausgereiften System, andererseits die feh-
lende Klarstellung des Bedeutungsinhaltes von
„Infor ma tions- und Kommunikationstechnologie“.
Demgegenüber wird im Entwurf die Bedeutung des
Begriffes „Gesundheitsdiensteanbieter“ erklärt:
Ge sundheitsdiensteanbieter ist, wer regelmäßig Ge -
sund heitsdaten zumindest teilweise automationsun-
terstützt verwendet und für den diese Verwendung
Teil seines Aufgabengebietes, seiner Erwerbs tätig -
keit, seines Betriebszweckes oder seines Dienst leis -
tungs an ge botes ist. 
Darunter fallen jedenfalls alle Angehörigen des ärzt-
lichen und zahnärztlichen Berufes, die Apotheken
und Krankenanstalten.

• Unerklärlich ist auch, warum Datensicherheits maß -
nah men bei der Weitergabe von elektronischen
Ge sundheitsdaten nicht zur Anwendung gelangen
sollen wenn die Daten innerhalb eines Gesundheits -
dienste an bieters so weitergegeben werden sollen,
dass Unbefugte vom Zugriff ausgeschlossen sind.
(Bsp.: inner halb eines Krankenanstaltenverbundes
könnten Daten zwischen den verschiedenen
Abteilungen ohne weiteres Erfordernis einer
Zugriffsberechtigung weitergegeben werden.

• Im Notfall ist entsprechend dem Entwurf eine
Berechtigung zur Abfrage der Daten nicht erforder-
lich. Es wird aber nicht näher definiert, wann ein me-
dizinischer Notfall vorliegt. Über diese Bestimmung ist
es daher ein Leichtes, das ELGA-Be rechti gungs sys -
tem auszuhebeln.

• Die Kosten der Einführung von ELGA werden im Ent -
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wurf mit € 30 Mio. gesamt beziffert. Aus Mini steriums -
kreisen lassen sich aber Stimmen vernehmen, die
die Kosten mit einer Milliarde Euro beziffern. 

Im Lichte dieser (ausgewählten) Bedenken erscheint
daher eine vorschnelle Einführung des ELGA-Systems

eher zu Problemen und Erschwerungen des täglichen
Arbeitslebens als zu Erleichterungen und Qualitäts ver -
besserungen zu führen. 
Über die aktuellen Entwicklungen werden wir weiter
informieren. DJ

Aufklärung für Eingriffe im Spital durch niedergelassene Ärzte
um die Beratung über einen Eingriff in den nicht voll
beherrschbaren und nicht vollkommen kontrollierba-
ren menschlichen Organismus und den damit verbun-
denen Risiken. Der Behandlungsverlauf hängt aber
nicht nur von physiologischen und psychologischen
Faktoren der Patientin/des Patienten ab, sondern es
sind auch organisatorische Maßnahmen sowie die
personellen und/oder apparativen Strukturen der Ein -
richtung, in der die medizinische Leistung erbracht
wird mit zu berücksichtigen. Die Aufklärung setzt also
neben dem medizinischen Wissen über den entspre-
chenden Eingriff auch die Kenntnisse über den kon-
kreten organisatorischen Ablauf voraus.
Unter Berücksichtigung der bisherigen Ausführungen
ist festzustellen, dass der Leistungserbringer, der den
Behandlungsvertrag über eine medizinische Leistung
abschließt, auch die damit verbundenen vertragli-
chen und berufsrechtlichen Pflichten übernimmt und
so mit auch die Patientenaufklärung sicherzustellen
hat. Schlussendlich trägt dieser auch die haftungs-
rechtliche (insbesondere auch organisatorische)  Ver -
antwortung. Die Aufklärung ist daher von Ärztinnen je-
ner E inrichtung durchzuführen, in der der Eingriff
durchgeführt wird. Niedergelassene ÄrztInnen können
oftmals nicht über Eingriffe aufklären, die sie selber
nicht durchführen bzw. haben keinen Einfluss auf die
medizinischen Entscheidungen und Begleitumstände,
technische Ausrüstung oder Organisation. Ähnliches
gilt für Standardspitäler.
Vor allem unter dem Aspekt, dass sich die Verletzung
der ärztlichen Aufklärungspflicht in den letzten Jahren
zu einer Art Auffangtatbestand in der Arzthaftung ent-
wickelt hat und eine solche zu umfassenden Scha -
den ersatzansprüchen führen kann, erscheint uns das
Haftungsthema von besonderer Relevanz, weshalb
aus unserer Sicht eine Identität zwischen Aufklärung
und Eingriff gegeben sein muss. 
In diesem Sinne hat sich die Bundeskurie der An ge -
stell ten Ärzte in ihrer Sitzung Anfang April 2011 dafür
ausgesprochen, dass die Aufklärung durch Ärzte/Ärz-
tinnen jener Organisationseinheit vorzunehmen ist, an
der auch die medizinische Leistung erfolgt.“
Im Sinne dieser Stellungnahme ist es daher höchst an
der Zeit, diesen für alle Beteiligten unbefriedigenden
Rechtszustand zu verlassen und genau definierte
Regel ungen zu erstellen, die die ärztliche Berufs aus -
übung steuern und eine Zusammenarbeit zwischen
Niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern er-
möglichen. Seitens der ÖÄK wird derzeit zu diesem
Thema eine Aufklärungsrichtlinie vorbereitet. DJ

Das Thema Aufklärung und die Haftungsfolgen aus ei-
ner nicht wirksamen Aufklärung sind durch die Er eig -
nisse der letzten Monate (→ Impfschadensfall in Kärn -
ten) wieder in das Bewusstsein der Ärzte gerückt wor-
den.

Ausgangspunkt für die Befassung der ÖÄK mit dem
Thema Aufklärung bei ärztlichen Eingriffen war das
Ansinnen einer Internen Abteilung, die Aufklärung vor
einer geplanten Colonoskopie durch die zuweisen-
den Ärzte vornehmen zu lassen.
Von Seiten der ÖÄK wurde die nachstehende Stel -
lung nahme übermittelt, die sich auch mit der Ansicht
der Juristen der Ärztekammer für Burgenland zu die-
sem Themenkreis deckt.
„Die Österreichische Ärztekammer bezieht sich auf Ihr
Schreiben vom 29.3.2011 und hält zur Frage der Auf -
klärung vor endoskopischen Eingriffen wie folgt fest:
Eingangs ist auszuführen, dass zur Erbringung einer
medizinischen Leistung in der Regel – außer beispiels-
weise im Notfall – zwischen Ärztin/Arzt oder der Ein -
richtung in der die Leistung erbracht wird (Spital) mit
der Patientin/dem Patienten ein Behandlungsvertrag
abgeschlossen wird. Es handelt sich um einen synal-
lagmatischen (gegenseitigen) Vertrag (Begründung
eines Austauschverhältnisses zweier Leistungen; zu-
meist Entgelt/Leistung). Im Rahmen des Be hand lungs -
vertrages schuldet der Arzt/die Ärztin dem Patient/der
Patientin eine fachgerechte, dem Standard des be-
sonderen Faches entsprechende Behandlung und
Beratung, nicht aber einen bestimmten Erfolg. Zur
Vornahme der ärztlichen Behandlung bedarf es der
Einwilligung durch die Patientin/den Patienten, die
grundsätzlich nur nach Vermittlung der erforderlichen
Information (Aufklärung) erfolgen kann.
Die Ärztin/der Arzt ist demnach verpflichtet jeden von
ihm in ärztliche Beratung und Behandlung übernom-
menen Gesunden und Kranken ohne Unterschied der
Person gewissenhaft zu betreuen. Dazu zählt auch die
Aufklärung, die als Berufspflicht des Arztes/der Ärztin
anzusehen ist. Der Umfang der Aufklärung ist u.a. ab-
hängig von der medizinischen Maßnahme, dem
Krank heitsbild, insbesondere der Schwere der Krank -
heit und der Dringlichkeit und umfasst in der Regel In -
formationen über Diagnose, Prognose, Therapie mög -
lichkeiten, Risiken und Verhaltensempfehlungen für
die Patientin/den Patienten.
Die Aufklärung hat sich grundsätzlich nach dem
Stand der medizinischen Wissenschaft und Erfahrung
zu orientieren. Es handelt sich im angesprochenen Fall
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